
 
 
 
 
 

Ordnung 
für die Nutzung schulischer Computer und des Internets 

an den Grundschulen in Trägerschaft der Schulstiftung in der Diözese Osnabrück 
 

Kurzfassung für die Schülerinnen und Schüler 
 
 
Die schulische Nutzung von Computern und auch des Internets bieten viele Möglichkeiten, aber 
es gelten auch Regeln für den Umgang damit. 
 
 Ich werde mit den Computern der Schule und den dazugehörigen Geräten sorgfältig umge-

hen. Das heißt, dass bei einer vorsätzlichen Beschädigung der Schaden ersetzt werden 
muss. 

 Ich werde an den Computern nichts essen oder trinken. 

 Ich werde während der Bedienung stets den Anweisungen der Lehrkraft oder der Aufsichts-
person folgen. 

 Ich werde das eingebaute Filterprogramm nicht umgehen. 

 Ich werde keine Internetseiten mit bedenklichem Inhalt (politisch, pornografisch usw.) aufru-
fen. 

 Ich weiß, dass persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Fotos) von Lehrerinnen und Leh-
rern, Schülerinnen und Schülern und sonstigen Personen nur mit deren Einverständnis im In-
ternet veröffentlicht werden dürfen. 

 Ich werde keine Daten der Schule verändern, löschen oder unbrauchbar machen. 

 Ich werde keine Musikdateien, Spiele usw. herunterladen. 

 Ich werde eigene CDs u. ä. nur mit Genehmigung der Lehrkraft oder der Aufsichtsperson 
starten. 

 Ich werde nur mit Genehmigung der Lehrkraft oder der Aufsichtsperson E-Mails verschicken. 
 
 
 
Ich habe die Nutzungsordnung für die Computer gelesen  und verpflichte mich, die Re-
geln einzuhalten. 
 
Bremen, ___________________ 
 
 
 
_________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
_________________________________                  __________________________________ 
 
             Unterschrift der Eltern*           Unterschrift der Schulleitung 
 
 
* An unserer Grundschule gilt die Ordnung für die Nutzung schulischer Computer und des In-
ternets für die Schulen in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück. Sie ist auf der 
homepage unserer Schule einzusehen und ich/wir habe/n sie mit dieser Kurzfassung zur 
Kenntnis genommen. 


